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Analoge kantonale Qualitätssicherung für
Sonderschulbereich und Regelschule

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen

Bund und Kantonen (NFA) haben die Kantone nicht nur die Finanzierung, sondern

auch die Qualitätssicherung und Aufsicht im Sonderschulbereich sicherzustellen.

Das Schul- und Kindergarteninspektorat hat zusammen mit der Flochschule für

Heilpädagogik Zürich (HfH) ein Evaluationsverfahren für den Sonderschulbereich

entwickelt.

VON CHRISTINA NIGG, SCHULINSPEKTORIN

Die Interkantonale Arbeitsgemeinschaft

für die Externe Evaluation von Schulen

(ARGEV) hat 2010 eine Bestandsaufnahme

der aktuellen Verfahren im Sonderschul-

bereich in 22 Kantonen in Auftrag gegeben

(siehe Literaturhinweis). Eine wesentliche

Erkenntnis aus dieser Grundlagenarbeit

Inspektorinnen und Inspektoren entwickeln ein

analoges Evaluationsverfahren für den Sonder-

schulbereich

lautet: «Es erscheint sinnvoll, das Evaluati-

onsvorgehen im Regel- und Sonderschulbe-

reich korrespondierend zu gestalten.» Und:

«Die Evaluation der Sonderschulen soll -

sich an den meist bereits gut etablierten

Evaluationsverfahren der Regelschule

orientieren.»

In diesem Sinne wird in Graubünden ein

Evaluationsverfahren für den Sonderschul-

bereich auf der Basis von Schulbeurteilung

und-förderung (Evaluationsverfahren Re-

gelschulbereich) entwickelt und in Sonder-

schulinstitutionen umgesetzt. Das Kompe-

tenzzentrum Giuvaulta in Rothenbrunnen

und das Schulheim Scharans sind bereits

in einem Pilotverfahren in Kooperation zwi-

sehen der HfH und dem kantonalen Schul-

und Kindergarteninspektorat Graubünden

evaluiert worden. In diesem Jahr folgen die

Bergschule Avrona sowie das Kompetenz-

Zentrum Schulheim Chur.

Die folgende Abbildung aus der oben

erwähnten Bestandsaufnahme dient als

konzeptionelle Grundlage, um die Auf-

gabenteilung zwischen Aufsicht und Quali-

tätssicherung im Sonderschulbereich zu

definieren:

Zurzeit durchlaufen sämtliche Mitarbeiten-

den des Schul- und Kindergarteninspekto-

rates eine Weiterbildung unter der Leitung

von Prof. Dr. Belinda Mettauer und Prof. Dr.

Peter Lienhard zur Vertiefung des sonder-

pädagogischen Wissens, welches zuneh-

mend auch die Regelschulen betrifft.

(Siehe Literaturhinweis «Rezeptbuch

schulische Integration»: Relevante Fragen

auf dem Weg zu einer inklusiven Schule

werden praxisnah und exemplarisch be-

handelt.)

Im Zentrum der Weiterbildung sämtlicher

Inspektorinnen und Inspektoren steht die

oben erwähnte Entwicklung eines stan-

dardisierten Evaluationsverfahrens für

Sonderschulen.

Lesen Sie dazu fünf Antworten zu Fragen

an die Fachpersonen der Hochschule für

Heilpädagogik Zürich, Belinda Mettauer

und Peter Lienhard:

Qualitätsentwicklung

Aufsicht
Gemäss bisheriger Praxis des

Bundesamtes für Sozialversicherung
und des Kantons

Überprüfung der Einhaltung von

Vorgaben und Rahmenbedingungen

Rechnung/Budget
Auslastungsgrad

Personal (Stellen, Qualifikationen)

Räumlichkeiten, Raumprogramm

Angebote an Unterricht, Therapie
und Betreuung

Qualitätssicherung
gemäss den Vorgaben der Interkantonalen

Vereinbarung über die Zusammenarbeit

im Bereich der Sonderpädagogik sowie

den Qualitätsstandards der Kantone zur

Anerkennung von Leistungsanbietern im

Bereich der Sonderpädagogik' (EDK)

vom 25. Oktober 2007

Überprüfung der Qualität der

Auftragsausführung

Förderdiagnostik und Förderplanung

Förderkonzepte und deren methodisch-

didaktische Umsetzung
interne Zusammenarbeit und

Koordination

Zusammenarbeit (Eltern, Schulen,

ext. Stellen)

Elemente der Qualitätsentwicklung: Entwicklungspapier des Amtes für Volksschule und Sport des Kantons

Graubünden: Peter Lienhard, Andrea Caviezel, Giosch Gartmann; Februar 2008
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Kursleitung und fachliche Begleitung bei Verfahrensentwicklung: Prof. Dr. Belinda Mettauer

und Prof. Dr. Peter Lienhard; Hochschule für Heilpädagogik Zürich

1 Wie unterscheiden sich Evalua-

tionen von Sonderschulen von

denjenigen von Regelschulen?
Sonderschulen brauchen grundsätzlich
keine besondere Evaluation. Evaluationen

von Sonderschulen können analog zu Eva-

Nationen von Regelschulen durchgeführt

werden: weitgehend mit den gleichen

Qualitätsansprüchen und den gleichen Ver-

fahren (Beobachtungen, Interviews, Online-

Befragungen, Durchsicht von schriftlichen

Unterlagen). In Teilbereichen können sich

durchaus besondere Fragestellungen

ergeben (z.B. wenn ein Internatsbereich

besteht). Wichtig ist bei allen Schulevalu-

ationen, dass man der einzelnen Schule

mit dem Verfahren und der Einschätzung

gerecht wird.

2 Was muss man wissen, um
Sonderschulen zu evaluieren?

Evaluatorinnen und Evaluatoren von
Regelschulen verfügen über einen Gross-
teil des notwendigen Wissens zur Evalu-

ation von Sonderschulen. Sie können die

Qualität des Klimas, des Unterrichts und

der Zusammenarbeit beurteilen. Wichtig

ist, dass eine Person des Evaluationsteams

zusätzlich über spezifisches sonderpädago-

gisches Wissen verfügt.

3 Was bringt die Zusammenarbeit

der HfH mit dem Schul- und

Kindergarteninspektorat des

Kantons Graubünden?

Beide Seiten bringen ihre Erfahrung und

ihr Wissen ein und gemeinsam erreichen

wir ein besseres Resultat. Wichtig ist dabei,

dass wir nicht einfach diskutieren, sondern

eine konkrete Aufgabe - nämlich die Eva-

luation einer Sonderschule - zusammen

lösen.

4 Wie läuft die Evaluation einer

Sonderschule ab?

Das Evaluationsteam besucht die Sonder-

schule während zwei bis drei Tagen. Der

Schulalltag wird beobachtet (Unterricht,

Förderung, Therapie, Betreuung, Pausen,

Sitzungen usw.) und es werden Interviews

mit Schülerinnen und Schülern, Eltern,

Mitarbeitenden, Leitungspersonen sowie

mit der Trägerschaft geführt. Zudem stellt

die Sonderschule schriftliche Unterlagen

zusammen.

Alle diese Informationen und Eindrücke

werden im Evaluationsteam zu einer

Rückmeldung an die Institution verarbei-

tet: Wo ist die Schule stark, was liesse

sich optimieren? Wo besteht allenfalls

dringender Flandlungsbedarf? Sowohl die

mündliche Rückmeldung als auch der da-

rauf folgende schriftliche Bericht enthalten

nicht nur Einschätzungen, sondern auch

konkrete Entwicklungshinweise. Die Son-

derschule legt anschliessend in Absprache

mit dem Amt für Volksschule und Sport

fest, welche Entwicklungshinweise aufge-

nommen und bearbeitet werden sollen.

5 Weshalb ist es sinnvoll, Regel-

und Sonderschulen nach einem

vergleichbaren Verfahren zu

evaluieren?

Sonderschulen gehören zur öffentlichen

Schule. Die Kantone sind zuständig für die

Aufsicht über die gesamte Volksschule (Re-

gel- und Sonderschulen). Zudem ist durch

die integrative Sonderschulung die Durch-

lässigkeit und Zusammenarbeit zwischen

Regel- und Sonderschulen verstärkt wor-

den. Aus diesen Gründen macht es keinen

Sinn, die Regel- und Sonderschulen nach

unterschiedlichen Qualitätsrahmen und

Verfahren zu evaluieren. In vielen Kantonen

ist man inzwischen zu dieser Erkenntnis ge-

langt. Der Kanton Graubünden ist in dieser

Entwicklung ganz vorne mit dabei.

Literaturhinweis:

Liesen, Christian; Lienhard, Peter (2009):

Evaluation der Sonderschulung:

Eine Bestandsaufnahme in den Kantonen

der Deutschschweiz; Zürich

Lienhard-Tuggener, Peter; Joller-Graf,

Klaus; Mettauer Szaday, Belinda (2011):

Rezeptbuch schulische Integration, Bern,

Stuttgart, Wien
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Jonglieren und Balancieren als willkommene
Abwechslung

Das Projekt starteten die Lehrpersonen

damit, die Kinder täglich 30 Minuten im

Klassenzimmer während dem Unterricht

zu bewegen. «Das ist je nach Klasse, Stufe

und Fach gar nicht so einfach», so Pia

Cahenzli, die sich als Promotorin für Be-

wegte Schule zur Verfügung gestellt hat.

Zwischen Primär-und Oberstufenschülern

stellten die Lehrpersonen grosse Unter-

schiede fest. In der ersten bis sechsten

Klasse ist die Begeisterungsfähigkeit für

Bewegung beinahe gleich; in der Ober-

stufe ist das bedeutend schwieriger. Zu

erwarten sei, dass in den folgenden Jahren

Bewegungspausen in der Oberstufe ganz

normal werden, weil sie die Schüler von

der Primarschule her kennen. In Ardez und

Zernez beobachteten die Lehrpersonen

Veränderungen in Bezug auf die Konzen-

tration und den sozialen Bereich. Nach

einer Bewegungspause sind die Schüler

aufnahmefähiger. Die Schüler zeigen ein-

ander auch Tipps und Tricks mit dem Be-

wegungsmaterial. Sie ziehen schwächere

Schüler ins Spiel mit ein.

Projektbeitrag
Die Konzepte von Purzelbaum und Bewegte

Schule basieren auf wissenschaftlichen

Erkenntnissen. Kinder und Jugendliche

brauchen täglich genügend Bewegung für

die physische und psychische Entwicklung.

Deshalb wird ausreichende Bewegung im

schulischen Alltag während dem Lernen, in

kurzen Bewegungspausen während dem

Unterricht, in der Pause und auf dem Schul-

weg gefördert, so dass sich ein gesundes

Bewegungsverhalten für das gesamte

Leben festigt und zur Selbstverständ-

lichkeit wird. Der Kanton unterstützt die

Projektumsetzung finanziell und inhaltlich.

62 Bündner Kindergärten und 55 Schulen setzen sich für mehr Bewegung im schu-

lischen Alltag ein. Die gemachten Erfahrungen mit den Projekten Purzelbaum und

Bewegte Schule sind durchwegs positiv, wie die zwei folgenden Beispiele zeigen.

Infos und Kontakt:

www.graubuenden-bewegt.ch,

denise.rudin@san.gr.ch, Tel. 081 257 25 18

VON DENISE RUDIN UND ANTONIA BUNDI, GRAUBÜNDEN BEWEGT, GESUNDHEITSAMT

GRAUBÜNDEN

«Nicht nur die Kinder, auch die Eltern sind

sehr begeistert vom Purzelbaum-Projekt»,

freut sich Bianca Steger, die Dritte im

Bunde. Die drei Kindergärtnerinnen tau-

sehen sich regelmässig untereinander aus.

Das gibt immer wieder neue Impulse. In

allen drei Kindergärten können die Kinder

im Freispiel in den Garderoben mit dem

vielfältigen Purzelbaummaterial spielen,

bauen, turnen, jonglieren, balancieren,

hüpfen und prellen. In der Beliebtheitsskala

zuoberst stehen Matten, Flusssteine und

Bälle. Die unterschiedlichen Materialien

animieren die Kinder, sich zu bewegen und

Neues auszuprobieren. Es macht den Alltag

spannender, und die Mädchen und Knaben

werden mehr gefordert und gefördert.

Purzelbaum-Kindergarten Bonaduz

«Bei uns war die Bewegung schon vor-

her sehr aktuell», betont Ursina Darms,

eine von drei Lehrpersonen im Kinder-

garten Bucaruia in Bonaduz. Dank dem

Purzelbaum-Projekt seit dem Schuljahr

2009/10 lernte das Trio jedoch noch

neue sinnvolle Bewegungsformen kennen.

Täglich verbringen die Kinder während der

Pause - wetterunabhängig - mindestens

eine halbe Stunde in der freien Natur. «Am

beliebtesten sind die Seile, die drei unter-

schiedlich grossen Pneus und die Slack-

line», sagt Doris Thommen.

Scoulas Ardez-Zernez

Positiv sind die Erfahrungen auch in den

Scoulas A-Z, die seit dem letzten Sommer

eine Bewegte Schule sind. In Zernez sind

zwölf Klassen (Primär- und Oberstufen-

schüler), in Ardez sechs Klassen involviert,
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LEHRMITTEL GRAUBUNDEN
MEDS D'INSTRUCZIUN DAL GRISCHUN

MATERIALE DIDATTICO DEI GRIGIONI

Neu im Sortiment von
Lehrmittel Graubünden

RUMANTSCH

• Curtin da lingua
Meds d'instrucziun dal Grischun

Linguatg

2. - 6. classa

- Art.-Nr. 12.0430

Planta da feglia, furma dal pled, placat, 89.5 x 128 cm

• Splerins
Meds d'instrucziun dal Grischun

Linguatg

5. classa

- Art.-Nr. 12.0480 Cudesch per scolars

- Art.-Nr. 12.0481 Carnets da lavur 1 - 5

- Art.-Nr. 12.0485 Commentaris per il scolast/la scolasta 1 - 5

- Art.-Nr. 12.0486 DC audio

ITALIANO

• Cosa bolle in pentola (nuova edizione 2011)

Materiale didattico dei Grigioni

7a-9a classe

- Art.-Nr. 08.3300 libro di cucina

www.lmv.gr.ch

LEGR
legr.ch

LEHRPERSONEN GRAUBÜNDEN
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